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Tarifreglement Fischbach-Göslikon Kita 
 

Tarife Kita Kinder von 3 Monaten bis zum Kindergarteneintritt: 
 

Im Preis inbegriffen sind: 

• Mahlzeiten/ Zwischenmahlzeiten 

• Getränke 

• Hygieneartikel 

• Sonnencreme 

• Zahnbürsten 

• Frisch zubereiteter Bio Babybrei  

 

Kinder ab 19 Monate bis und mit Ende Kindergarten: 
1 Tag à 100% 6.30-18.30 Uhr 

Kosten pro Woche CHF   120.00 

Kosten pro Monat CHF   489.60 

 

1 Tag à 70%  6.30-13.30 Uhr  12.00-18.30 Uhr  

Kosten pro Woche CHF     85.00 CHF     85.00 

Kosten pro Monat CHF   346.80 CHF   346.80 

 

1 Tag à 50%  6.30-12.00 Uhr 13.30-18.30 Uhr  

Kosten pro Woche CHF     60.00 CHF     60.00 

Kosten pro Monat CHF   244.80 CHF   244.80 

 

Babys bis und mit 18 Monaten 

Kleinstkinder bis und mit 18 Monaten benötigen eine intensivere Betreuung. Dies ergibt einen 

höheren Personalaufwand. Die Babyplätze werden mit dem Faktor 1.5 gewichtet, wodurch 

sich die Tarife für Babys erhöhen. 
 

 

 

1 Tag à 70%  6.30-13.30 Uhr  12.00-18.30 Uhr  

Kosten pro Woche CHF   100.00 CHF   100.00 

Kosten pro Monat CHF   408.00 CHF   408.00 

 

1 Tag à 50%  6.30-12.00 Uhr 13.30-18.30 Uhr  

Kosten pro Woche CHF     70.00 CHF     70.00 

Kosten pro Monat CHF   285.60 CHF   285.60 

 

 

 

1 Tag à 100% 6.30-18.30 Uhr 

Kosten pro Woche CHF   140.00 

Kosten pro Monat CHF   571.20 
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Früh- & Spätbetreuung (selber Tarif für alle Kinder) 
Die Frühbetreuung von 6.00 bis 6.30 sowie die Spätbetreuung von 18.30 bis 19.00 können 
separat dazu gebucht werden. Die Monatspauschale erhöht sich wie folgt: 

1 Tag  Früh- oder Spätbetreuung 

6.00-6.30 Uhr ODER 

18.30-19.00 Uhr 

Früh- & Spätbetreuung 

6.00-6.30 Uhr UND 

18.30-19.00 Uhr 

Kosten pro Woche CHF   10.00 CHF 20.00 

Kosten pro Monat CHF   40.80 CHF 81.60 

 
 

Früh- & Spätbetreuung  
 Kosten pro Tag Monatspauschale für 

einen Tag/ Woche 
Dauer Prozente/ 

Bezeichnung 

Früh- oder Spätbetreuung CHF 10.00 CHF   40.80 6.00-6.30 Uhr ODER 

18.30-19.00 Uhr 

Frühbetreuung 
oder 
Spätbetreuung 

Früh- & Spätbetreuung CHF 20.00 CHF 81.60 6.00-6.30 Uhr UND 

18.30-19.00 Uhr 

 

 

Weitere Tarife 

CHF 350.00 Pauschaler Aufnahme- & Eingewöhnungstarif pro Kind für ca. sechs Besuche, 

stundenweise. 

 

CHF 400.00  Aufnahme- & Eingewöhnungstarif bei zwei Kindern 

 

CHF 150.00 Aufnahmetarif bei Schülern  

Bei älteren Kindern/ Schülern entfallen die Eingewöhnungszeiten. 

Der Aufnahmetarif reduziert sich. 

 

CHF   50.00 Bei wiederholtem verspätetem Abholen wird pro angebrochener Viertelstunde 

CHF 50.00 in Rechnung gestellt.  

 

CHF 12.00 spezielle Ausflüge (z. Bsp.: in den Zoo) werden mit maximal CHF 12.- pro Tag 

zusätzlich verrechnet. 

 

Geschwisterrabatt 

Bei Geschwistern erfolgt ein Rabatt auf die Betreuungstarife: 

Bei zwei Kindern: 

1. Kind 10% auf den Betreuungstarif 

2. Kind Normaler Betreuungstarif 

Bei drei Kinder: 

1. Kind 10% auf den Betreuungstarif 

2. Kind  5% auf den Betreuungstarif 

3. Kind Normaler Betreuungstarif 
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Familienrabatt 

Bei Familien mit zwei gleichzeitig betreuten Kindern erhält das ältere Kind den regulären 

Geschwisterrabatt von 10 %. 

Für das jüngere Kind wird zusätzlich ein Familienrabatt gewährt. Dieser richtet sich nach der 

gesamten vertraglich vereinbarten Betreuungspräsenz beider Kinder pro Woche: 

• ab 1000 % Wochenpräsenz: 10 % Familienrabatt  

• ab 800 % Wochenpräsenz: 8 % Familienrabatt  

• ab 600 % Wochenpräsenz: 6 % Familienrabatt  

Massgebend ist die vertraglich vereinbarte Betreuung. 

 

Betreuungstage 

Die Betreuungstage und Zeiten können individuell zusammengestellt werden. 

 

Änderungen 

Wird die Betreuungszeit reduziert, muss diese drei Monate im Voraus per Mail der  

Kitaleitung mitgeteilt werden (Dreimonatige Kündigungsfrist). 

Möchten Sie die Betreuungszeiten erhöhen, melden Sie sich per Mail oder telefonisch bei  

der Kitaleitung. Sofern es Platz hat, ist es möglich, ansonsten kommen Sie auf die Warteliste 

und werden sobald der Platz frei ist, benachrichtigt. Dasselbe gilt, wenn sie die fixen 

Betreuungstage ändern wollen. 

 

Zusatztage 

Sollten sie vereinzelt zusätzliche Tage benötigen, melden Sie sich so früh wie möglich per Mail 

oder telefonisch bei der Kitaleitung und wir versuchen es möglich zu machen.  

 

Ferien 

In der Monatspauschale sind vier Wochen Ferien inbegriffen. Sollten sie zusätzlich länger als 

acht Wochen am Stück und längstens 12 Wochen Ferien nehmen, erhalten Sie ab dem 

zweiten Monat eine Reduktion von 20% auf den Betreuungstarif.  

Diese Zeit ist für Kinder sehr lange und sie benötigen im Normalfall wieder eine kleine 

Eingewöhnung. Die Eingewöhnungszeit, stundenweise bis zu drei Tagen, wird separat in 

Rechnung gestellt. 

 

Kündigunsfrist 

Die reguläre Kündigungsfrist beträgt drei Monate. Die Kündigung erfolgt schriftlich an die 

Kitaleitung der Kita Fruchtzwerg.  

Bei einer Reduktion der Betreuungstage beträgt die Kündigunsfrist ebenfalls drei Monate. 
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Allgemeines 

Die Mindestaufenthaltstage in der Kita Fruchtzwerg beträgt bis zum Kindergarteneintritt 20%, 

aufgeteilt in einen oder zwei halbe Tage pro Woche. Wir empfehlen ein Minimum von 30% zu 

Beginn, sicher so lange bis sich das Kind richtig eingelebt hat, danach kann mit gutem 

Gewissen auf 20% reduziert werden. Sollten Sie dies wünschen oder Ihr Kind benötigen, 

haben Sie die Möglichkeit das Pensum so lange zu erhöhen bis sich ihr Kind eingelebt hat und 

danach per sofort wieder zu reduzieren. Hier geht es um das Wohl des Kindes und die 

Kündigunsfrist der Reduktion entfällt. 

Die Kosten für die Betreuung sind monatlich im Voraus zu begleichen. Sie finden alle 

Bestimmungen dazu im Zahlungsreglement der Kita Fruchtzwerg. 

Die Kita Fruchtzwerg verzichtet auf ein Depot.  

Absenzen der Kinder werden nicht zurückerstattet, bitte beachten Sie, dass Sie den 

reservierten Platz des Kindes bezahlen und nicht die effektive Betreuungszeit.  

Keine Regel ohne Ausnahme! Sie dürfen sich jederzeit bei der Geschäftsleitung melden, 

sollten Sie vor einem Problem stehen. 

 

  


